
Thüringer Schützenbund e.V. • Schützenstraße 6 • 98527 Suhl 

 

 

 

Thüringer  
Schützenbund e.V. 

Mitglied im Deutschen 

Schützenbund e.V. 

Mitglied im Landessport- 
bund Thüringen e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schützenstraße 6 
98527 Suhl 

Tel.: 03681 8049740 
Fax: 03681 8049739 

E-Mail: info@tsbev.de 
www.tsbev.de 

Steuernummer: 
171/142/17840 
Ust-IdNr.: 
DE 150 123 679 

Vereinsregister-Nr. 429 
Amtsgericht Erfurt 

Bankverbindung: 
Sparkasse  
Mittelthüringen 
Konto-Nr.: 130 022 381 
Bankleitzahl: 820 510 00 
 
IBAN: 
DE51 8205 1000 0130 0223 81 
SWIFT-BIC: 
HELADEF1WEM 

An die                                                                                        12.05.2020 

Vereine im Thüringer Schützenbund e.V. 
 
 
Sehr geehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder ! 
 
Informationen haben in der derzeitigen Corona-Zeit nur eine Verfallszeit 
von wenigen Stunden. Nachdem der TSB Euch am gestrigen Tag Infos 
in Bezug auf die Raumschießanlagen übermittelt hat, werden diese jetzt 
bereits nach weiteren 24 Stunden konkreter : 
 

Kurz gesagt – ab dem 31. Mai 2020 darf auch in 
Raumschießanlagen wieder der Trainingsbetrieb 
aufgenommen werden.  
 
Rechtsgrundlage dafür ist die 
 
Thüringer Verordnung zur Freigabe bislang beschränkter Bereiche 
und zur Fortentwicklung der erforderlichen Maßnahmen zur 
Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2  
vom 12. Mai 2020 
 
Weiterhin gilt : 
§ 1und § 3 
 (1) Jede Person ist angehalten, die physisch-sozialen Kontakte zu anderen 
Menschen auf ein nötiges Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich ist ein 
Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. Das ist durch die 
Anbringung von Warnhinweisen, Wegweisern, Bodenmarkierungen und ggf. 
durchsichtigen Abschirmungen sowie ein verstärktes Reinigungs- und 
Desinfektionsregime bewerkstelligt werden. Eine Steuerung und Begrenzung 
des Zugangs ist allgemein erforderlich, insbesondere in kleinen und beengten 
Gebäuden oder Räumlichkeiten. 

 
Es ist sicherzustellen : 
  

1. Ausschluss von Personen mit Symptomen einer SARS-CoV-2-
Erkrankung,  

2. Ausschluss von Personen mit jeglichen Erkältungssymptomen,  

3. Ausstattung der Örtlichkeit der Zusammenkunft oder des Standorts mit  
ausreichenden Möglichkeiten zur guten Belüftung,  

4. aktive und geeignete Information der anwesenden Personen über 
allgemeine Schutzmaßnahmen, insbesondere Händehygiene, 1,5m 
Abstand halten – Standabstände erhöhen, Rücksichtnahme auf 
Risikogruppen sowie Husten- und Niesetikette, und Hinwirken auf deren 
Einhaltung jeweils durch den Verantwortlichen,  

5. Einhaltung des Infektionsschutzmaßnahmen - Verantwortlich ist der 
Vorstand  
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§ 12 Schrittweise Freigabe der bisher untersagten oder eingeschränkten  
        Aktivitäten  

 
Mit Ablauf des 31. Mai 2020 können öffnen:  

 
Vereine, Sport- und Freizeiteinrichtungen und -angebote in geschlossenen 
Räumen ( also auch Schützenhäuser ), wenn die Infektionsschutzregeln         
( Mund-/Nasenschutz ist nicht mehr zwingend vorgeschrieben ) beachtet 
werden. 
 
Der organisierte Sportbetrieb im Breiten-, Gesundheits-, Reha- sowie 
Leistungssport inkl. der Eliteschulen des Sports auf und in allen privaten 
und öffentlichen Sport- und Freizeitanlagen ist unter Berücksichtigung 
der Abstandsregeln und Hygienevorschriften möglich. Davon umfasst 
sind auch Lehrgänge für die Aus- und Fortbildung, Arbeitseinsätze auf 
oder in Sportanlagen sowie Vereins-und Verbandsversammlungen sofern 
durch organisatorische Maßnahmen und unter Minimierung der Anzahl 
der Teilnehmer ein erhöhtes Ansteckungsrisiko vermieden wird. 

 
 Quelle : TLVwA am 11.05.2020 
 

    
          Hans Gülland 
    VPr.-Recht 


